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Donnerstag, NXro 300.

Zur jungsten Voltsabstimmung.

Man hat sich seiner Jeit in konserbativen und ultra
wontanen Kreisen vielsach daruber aufgehalten, daß der

Bundesrath die ReferendumsUnterschriften anlaß
ich der jungien Abstimmung zur allgemeinen Einsicht
nahme auflegte. Der Bundesrath sagt nun in seiner
zezuglichen Boischaft an die Vundedverjammlung hierüber

Folgendes: „Nach geschlossener Unterschriftensammlung ge·
angten an unser Deparlement des Innern verschiedene

Begehren um Einsicht der Meferendums-Unterschristen.
Ibwohl eine jolche Einsichinahme auch bereits bei frühern
Unlässen stattgefunden halte, wollte das Depariement die
elbe doch nicht ohne Weiteres gestatten und legte die
Angelegenheit dem Vundesrathe vor. Dieser erklärte sich

anterni 19. Sept. damit einversianden, daß die Referendums
Unterjchtijten, nach stattgehabter Verisikalion, unter den

oom Deparlement zu bestimmenden schühenden Vestim

mungen, dem Publikum zur Einsicht aufgelegt werden
onnen, und filgte durch Beschluß vom 26. Sept. bei,

zievon der Presse mit dem Bemerken Kenntniß zu geben,

»aß zur Einsichtnahme der Referendums.Unterschrifteneine
Anmeldung beim Departement des Innern erforderlich sei.
Das ledlere legte die sämmitlichen Refereudums,Unter
ichtijsten, kantonsweise geordnel, in einem verschlossenen
Zimmer auf und lies in einem andern Zimmer durch einen

Ungestellien Jedem, der eine auf dem Departement erhobent
kintritiskarte abgab, diejenigen Unterschrijtenbogen vor—
veisen, deren Einsichtnahme er wünschte.“

Im Weilern berichtet der Vundesrath über verschirdene
Beschwerden belreffend die Abstimmung. Die s. Z. in un

serin Blatte erwahnte Veschwerde verschiedener Vewohner

der Gemeinde Eschenbach, welche sich beklagten, daß
nan ihre Stimmrechtoöbewrise nicht habe aunehmen wollen,

jab dem Bundedrathe Veraulassung, den Regierungsrath
on Luzern telegraphisch einzuladen, die Angelegenheit in

einer der bidherigen bundeerathl. Praxis konsormen Weise zu
Adnen, und es wurde dann allerdings seilens deeselben

Weisung gegeben, einen Theil der Veschwerdejührer wenig
dens noch auf die Stimmregister tragen zu lassen, obwohl
seiner Ansicht nach die Anmeldung, resp. die Beibriugung
der Aueweise zu spät erfolgl sei. Den unterm 6. Dezember

dem Bundesraihe übermachten Wahlprotokollen der Ge—

neinde Eschenbach ist zu entnehmen, daß 21 der früheren

Beschwerdeführer am Abstimmungstage selbst unter Ver

vahrung ihrer Rechte auf Weiterziehung eines abschlägigen
Bejcheides beim Gemeinderath neuerdings um Zulassung

‚ur Stimmurne eingekommen sind, Nach Mitthrilung der
Reßierung von Luzern wurde die Reklamation anläßlich

der Wahlverhandlung erhoben, ihr aber seitens des Büreau

eine weilere Folge gegeben, weil dasdselbe sich zur Er

edigung nicht kompetent erachte. Es bleibt zu gewartigen,
b dir in Auesicht gestellle Veschwerde nun wirklich erfolgt.

Der Bundeerath wird nicht ermangeln, sie alsdann in

iner den Gesehen und der bieherigen Praxis entsprechen
den Weise zu erledigen.

den 21. Dezember 18832.

— XMX— —

müssen und da sei ein gules Pferdematerial nöthig. So
weit möglich soll man es im Lande kausen, aber weiter

dann man nicht gehen. In dieser Nichtung mag der An
trag Hauser das Richtige treffen.

Vejsaz betont nochmals die Wichtigkeit der einheimi

schen Pferdezucht. Meisterspricht im Sinne von Künzli,
ndem er namentlich davor warnt, eine Bresche in die

Militärorganisation zu schießen.

Abstimmung: der ZusatzAntrag Hertenstein Kredit
orderung von 60,000 Ft.) wird evenmell angenommen;

das so amendirte Posiulat aber wird mit 808 gegen 41
Stimmen verworfen.

Das Poslulat Hauser wird angenommen.

Es folgi nun das Postulat RNiniker: „Der Bundes

rath möge dafür jorgen, daß für die in Aussicht genom
menen Gewitter Veobachtungen unter detr Leitung

der schweiz. meteorologischen Jenttalansialt ein Organi
jation des Dienstes geschaffen und eine Methode ange
nonunen werde, bei welcher die Interessen der Boden

kultur wirksam gesördert und Materialien zu einer eidg.
Hagelstatistil gewonnen werden konnen; sowie auch über

die in Prufung liegende Frage der Hebung des Hagel
oersicherungewesens Vericht und Anträge vorlegen.“

Das Postulat wird von Hrn. Riniket in langerer Rede
begrundet.

Der Redner thut dar, daß das Sysiem, das die

neteorologische Jentralstation angenomnien, derLandwirth
schaft nicht dienen konne, und man daher gut thue, es
jeht jchon zu ändern.

Baldinger beantragt, das Postulat in dem Sinne

abzuãndern, das der Bundesrath eingeladen werde, zu
untersuchen, ob nicht für die meleorologische Zentralanstalt
ein Organisation des Dienstes geschaffen werden solle c.

VBonmatt wünscht, daß der Bundesrath mit Bezug
auf die Hagelversicherung schon bis zur nachsten Session
Woraussichtlich im Marz) Anträge vorlegen möge nund be—

antragt eine bezugliche Einladung an den Bundesrath.
Ryj befürwortet Streichumg des Postulates. Zyro

möchte hiegegen die sinanzielle Tragweite desselben unter
suchen lassen.

Mit 10 gegen 37 Stinnen wird der erste Theil des

Postulates in der Redaklion des Hrn. Baldinger ange

nommen, der zweite, wie auch der Antrag Vonmatt, ver
worfen.

Auf den Nekurs Binz Gleferent Bachmann) wird in
Uebereinstimmung mit dem Ständerath wegen Mangels an

Zomprienz nicht eingetteten. In sleicher Weise wird die
Beschwerde d yssch Eteserent Ryf) von Alvanen gegen

das Bezirksgericht Albula behandeli — Der MRevision der
LuzernerVerfassu ug wird die übliche Gewähr
leistung ertheilt.

Der Verichterstater Bezzola empfindet zwar einiges
Erröihen, das Postulat zu empfehlen, nachdem der Ratio—

ialrath letzten Samstag auf dem bloßen Büdgetweg 117, V00
Franken jür Hebung der Bodenkullur bewilligt hat, und

indet, daß nicht nur die Wege der Vorsehung, sondern

auch diejenigen des Rathes dunkel sind. Das Postulat

vird ohne weitere Diskussion angenommen.

e) „Der Bundesrath wird eingeladen, zu untersuchen
und daribber Bericht und Antrag zu hinterbringen, ob nicht

die Bestimmungen der eidg. Militarorganisation vom

13. Nov. 1874, betrefsend Kaval leriepferde, in dem

Slune abgeändert werden sollen, daß die jür die Dragoner
uind Guiden nothwendigen Pferde in der Megel nicht vom

Bunde anzukaufen, sondern von den betreffenden Kadalle

risten selbst zu liesern seien.“

Schwander befürwortet im Ramen der Kommissions

nehrheit, namentlich mit Rücksicht auf die geringen Kosten
zür den Vund und den finanziellen Ruden sür das ganze

rand, das Postulat. Er sucht die Treiflichkeit des schwei

zerischen Pferdematerials nachzuweisen, ebenso den Vor—
heil, den es biete, wenn der Bund keine so großen

luschaffungetosten mehr habe, die Pferde nicht erst aktli
natisirt werden mussen, und wenn infolge Anschaffung

Nes wohljeilern inlandischen Malerials die Zahl der Ka—

aallerie Nekruien sich vermehte. Mit der Untersuchung der
Frage durch den Bundedralh sei ihr materiell nicht vor
jegriffen.

In ähnlichem Sinne spricht Vessaz, der namenllich
detont, in welch' schlimmer Lage die schwrizerische Pferde
zucht sich befinde, wenn der Bund ihre Pserde nicht kaufe

und zudem durch die Einführung fremder Pjerde die Preise
der einheimischen herabdrücke. So wird dad Geld, welches

der Bund unler dem Titel „Hebung der Pferdezucht“ aue

gibt, uufruchtbar genuacht.
Zyro spricht Namens der Kommissionsminderheit für

Abwrisung des Postulates. Die Militatornganisalion gebe
a den Rekruten das Recht, ihre eigenen Psferde in den

Dienst zu bringen, soserne dieselben die tauuglichen Eigen
chaften haben. Vei dem Mangel an rigenen Pferden und

»ei dem notorischen Ruckjang der einheimischen Pferde

zucht in die Einfuhr vorzüglicher fremder Pferde wünschens
werth.

Sonderegger (ARnnh.) votirt für Abweisung des
Postulates. Die Schwciz bedars der Pferderinsuhl, da hier

nicht genugende Gelegenheit vorhanden sei, um die Pferde.
ucht zu betreiben. Die Annahme des Postulats hülie eiur

eue tosispielige Enquele zur Folge.

But. Hertenstein thut dar, daß das Miliärdepar

ement das Moglichste thue, um inländisches Pferdemalerial

u gewinnen, daß es der Rommisfion den Aujtrag gegeben

Jabe, solche auch bei hohern Preisen, als die deulschen
siind, anzukausen; Uutersuchungen halten dereits siautge
uuden. Wenn nun eine neue veranfialtet werden soll, jo

joll man dem Bundedrathe auch die Mitlel geben, eine

Enqute zu veranstallen. Eine solche, namlich die Auf
nahme drs Pferdebesiandes in der Schweiz, würde 60, 00

Franken kosten. Der Reduer siellt einen ebenluellen Anttag

auf Bewilligung dieser Summe. Durch die Ankäufe des
Vundes kommen die Rektuten wohlfeiler in den Besih von

Pfetden, als wenn sie dieselben von sich aus erwerbeu

nilten. Die im Verwaltungsreglemente aujgestelllen Rot

nalien fur die anzukaufenden Pferde passen eben nicht auf
eine große Menge der einheimischen Pferde, die mieist uber
baut sind.

Hauser beantragt, den Vundestath einzuladen, da
ur zu sorgen, daß in Zukunft Ort und Tag der Pferde
imnnahme durch den Bund besser publizirt, sür die Vor

veisung der Pferde eine großere Ausahl Stationen be

zeichnet, die gut gekreuzten Landpferde WideVerwaltungs
Aeglement) mehr berüchsichtigt und die Abgabe an den Vund

dem Verkaufer erleichtert werde.

Künzhli betont, daß der Werth der Kapallerie herab—

Icdrückt werde, wenn man das Pferdematerial verschlech:
lern lasse. Unsere Kavallerie wird, der Tradition des Laudes

ntsprechend, unter Umständen auch offensiv vorgehen

Eidgenonsenschaft.
Schweizer in egyhptischen Diensten. Aus Alexandrien

erhalten wir eine doin d. do. datirte Korrespondenzkarte,
welche von einem Luzerner (A. L.), der sich als ‚Vrigadier“

anterzeichnet, herruhrt. Derselbe bezeichnet die Miuheilung,
daß alle jür Enypiten anheworbenen Schweijer zurück
spedirt werden, als unrichtig. Er sagt, dieienigen, welche

ihten nicht anstreugenden Dienstpslichieu (4 StundenTag
und 4 Stunden Nachtdienst täglich) nachlommen, werden

auch gut behandelt. Das Benehmen der Ojñzlere gegen
hre Untergebenen lasse nichts zu wünschen ubrig; das
Befinden der Truppen sei gut.

Luzern.* Die Nothwendigkeit einer bessern Ausbildung
auf dem Gebiele der Haush altung und des Kochens ist
aberall anerkannt. Von dieser Ueberzeugung ausgehend,
Jat der Bauernverein des Kanlonz Lujzern seit einer Reihe
von Jahren in verschiedenen Orischasten auf dem Lanbe
Toch. und Haudhaltungskurse abgehalten, und die meisten

stantone der Nord. und Ostschweiz sind diesem Veispiele

gefolgt. So wurden im Laufe dieses Jahres Kurse abge·
jalten: zu Wilchingen, Unterneuhaus, Schleitheim, Thayn

Bundesversammlung.

Nationalrath. Sipung vom 19. Dez.

Der Vundesrath wünscht die Vollmacht ertheilt, all

ällig bis zur nächsten Sihung eingehende Eisenbahn Frift 
aerlangerungs Gesuche von sich aus zu erledigen.

Büdget. Postulate: a) „Der Vundesrath wird ein
geladen, zu unlersuchen und darliber Vericht zu erstatten,

ob nicht zut Erhebung und Förderung unserer Landkul

uuren eine entjprechende Reorganisation der landwirth-
schaftlichen Abtheilung des Handels und Land

oirihschastsDepartements vorzunehien sei.“ Wird
hne Diekussion angenommen. b) Der Bundesrath wird
cingeladen, in Nachachtung jtüherer Postulate über die

Zieirung und die Verhälmiffe (Gheschaftokreis und Besoldung)
iner im Justizdepartement zu errichtenden Sielle sut

gesebtgeberische und anderweitige juristische Facharbeiten
eine besondere Gesetzesvorlage auszuarbeilen.“


